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Berufliche Schule – Direktorat 7 
Fachakademie für Sozialpädagogik 
 

Ausbildung zur Erzieherin/ zum Erzieher in Teilzeit 
verkürzte Form (Abendklasse) 

 
 

 
 
 
 
Voraussetzungen 

• einen mittleren Schulabschluss, 
• abgeschlossene gute oder sehr gute Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. zum 

Kinderpfleger, 
• mehrjährige Berufserfahrung in Kindertageseinrichtungen, 
• die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht älter als drei Monate sein soll und 

ausweist, dass der Bewerber für den Beruf des Erziehers geeignet ist. 
• Aufnahmeprüfung: Die Aufnahmeprüfung erstreckt sich auf alle Pflichtfächer des 

ersten Studienjahres. In fachpraktischen Fächern wird praktisch und/oder mündlich, in 
den übrigen Fächern wird schriftlich geprüft. Die Prüfungsaufgaben stellt die 
Fachakademie. Die Aufnahmeprüfung hat nicht bestanden, wer in einem Fach die 
Note 6 oder in zwei Fächern die Note 5 erzielt hat. Die Bestimmungen über die 
Probezeit gelten entsprechend. 

• Bei Bewerbern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch hinreichende 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Übersteigt die Zahl der Bewerber mit erfolgreich abgelegter Aufnahmeprüfung die Zahl 
der vorhandenen Schulplätze, wird nach der Durchschnittsnote der Aufnahmeprüfung 
ausgewählt. 

 
Hauptzielgruppe 
Kinderpfleger/-innen in ungekündigtem einschlägigen Beschäftigungsverhältnis (mind. 20 Std/ 
Woche). 
 
Aufnahmeprüfung: 
Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik (PPH) (schriftlich) 
Sozialkunde (schriftlich) 
Deutsch (schriftlich) 
Englisch (schriftlich) 
Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung PML (mündlich Einzelprüfung) 
Kunst- und Werkerziehung KuWe (mündliche Einzelprüfung) 
Musik und Bewegungserziehung MuBe (praktische Einzel- und Gruppenprüfung) 
 
Weitere Infotermine: Interessenten können sich in einen Mail-Verteiler eintragen lassen 
und werden dann zusätzlich zur Homepage informiert. 
 
Prüfungstermine:    
Englisch:   
PPH/ Deutsch:  werden noch bekannt gegeben 
Sozk/ PML/ KuWe/ MuBe:  
 
 
Probezeit 

Die endgültige Aufnahme ist abhängig vom Bestehen der Probezeit. Als Probezeit gilt das 
erste Studienhalbjahr. 
 
 
 

 

Erster Infoabend 15. Februar 2012 
Beginn September 2013 
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Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung: 
 PPH: Script wird von der Schule zur Verfügung gestellt 
 Sozialkunde: Lehrbuch „Netzwerk Politik“*:  
 Englisch: „Focus on success- new edition“*. Das dazugehörige Workbook muss selbst 

beschafft werden: ISBN 978-3-06-02071-3  
 PML: Grundlegendes Wissen über den Bildungs- und Erziehungsplan*, insbesondere 

Kapitel 2 (Menschenbild und Prinzipien) und Kapitel 5 (Basiskompetenzen) und 7 
(Sprache) 

 KuWe: „Wahrnehmung und Gestaltung. Beyer & Knötzinger“* Grundbegriffe Gestalten  
- Basteln; Grundkenntnisse der Kreativitätserziehung; Begründung sinnvoller Angebote 
(Erfahrungen aus der bisherigen Einrichtung); Beschreibung und Begründung von 
Techniken, die mit Kindern gut durchführbar sind (Erfahrungen aus der bisherigen 
Einrichtung); 

 MuBe: Lit:  “Erziehen mit Musik“ Merget (Kapitel 1,7,8) 
Singen und Spielen von Kinderliedern, Grundlagen der Musiklehre (Noten, Rhythmus, 
Instrumentennamen), Gestaltung einfacher Bewegungsabläufe (Tanz) 
 

* Die angegebenen Lehrbücher können, soweit der Vorrat reicht, an der Fachakademie 
ausgeliehen werden (Pfand 100 Euro). 
 
Stundentafel 
 
 1. Jahr 2. Jahr 
Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik 3 3 
Soziologie   2 
Ethik oder Theologie (nach Konfessionen)1 1  
Übung „Selbstorganisation“  1 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung  2 
Ökologie/ Gesundheitserziehung 2  
Literatur- und Medienpädagogik/ Deutsch 2 2 
Recht und Organisation  2  
Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung 3 3 
Kunsterziehung, Werkerziehung 3  
Musikerziehung, Sporterziehung  3 
Instrumentalunterricht geteilt 1 1 

á 45 Min 17 17 
200 Stunden Begleitpraktikum, davon ca. 30 Stunden Praktikum in einer Grundschule. Es 
wird geraten, für dieses Praktikum Fortbildungstage zu nehmen. 
Berufstätige Kinderpflegerinnen benötigen i. d. R. nur 30 Stunden Schulpraktikum. 
1  z. T. auch vormittags organisiert. 

 
Der Unterricht findet in voraussichtlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von    17:30 – 
20:45 Uhr und 14tägig samstags von 8:00 - 15:00 Uhr statt. Im 1. oder im 2. Halbjahr findet 
freitags eine Doppelstunde Gitarre am Nachmittag statt. 
 
Wichtig 

• Die „Abendschule“ bereitet nicht auf die Ergänzungsprüfung vor. 
• Es wird erwartet, dass sich die Teilnehmer Lehrplaninhalte, welche wegen der 

Verkürzung nicht im Unterricht behandelt werden können, selbstverantwortlich 
aneignen. 

 
Berufspraktikum 
Das Berufspraktikum wird auf die Hälfte verkürzt bei Bewerbern, die nach Abschluss einer 
sozialpädagogischen Ausbildung mindestens drei Jahre hauptberuflich in der 
sozialpädagogischen Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig 
waren.  
 
Stand: Januar  2012 


